
Verwaltungsgericht Potsdam 14467 Potsdam,
den 10. November 2009

Rechtsantragstelle                                                                      Friedrich-Ebert-Straße 32
Tel.: (0331) 2332-0        Fax.: (0331) 
2332-480
         

Gegenwärtig: Bethge als UdG

Es erscheint:

Herr Joachim Raschke, Bahnstraße 28, 16727 Veiten

-Antragsteller und Kläger-

und erklärt:

Ich beantrage

vor dem Verwaltungsgericht Potsdam

gegen

das Ministerium des Innern des Landes Brandenburg, 
Henning-von-Treskow-Straße 9-13, 14469 Potsdam

-Antragsgegner und Beklagter -

wegen verwaltungsrechtlicher Rehabilitierung

1. Der Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung gemäß § 123
VwGO verpflichtet, die Rehabilitierung vorläufig auszusprechen, um mir eine
entsprechende Entschädigung zu leisten.

2. Der Beklagte wird verpflichtet über meinen ursprünglichen Antrag auf
verwaltungsrechtliche Rehabilitierung aus dem Jahre 1990 zu entscheiden.

3. Dem Antragsgegner und Beklagten werden die Kosten der Verfahren auferlegt.

4. Dem Antragsteller und Kläger wird Prozesskostenhilfe gewährt.

Begründung:  

Zur Begründung beziehe ich mich auf mein Vorbringen im laufenden Verwaltungsverfahren des Beklagten, 
welches sich aus den beizuziehenden Akten ergibt. Ferner verweise ich auf die beigefügten Anlagen. Ich 
hatte unter den Aktenzeichen 11 K 2213/07 und 11 L 788/07 schon einmal
Verfahren wegen verwaltungsrechtlicher Rehabilitierung anhängig. In diesen Verfahren wurde jedoch nur über
meinen Antrag aus dem Jahr 2004 befunden. Die Umstände welche ich in meinen Antrag aus dem Jahr 1990 
geltend gemacht habe, wurden dabei nicht berücksichtigt.
Ferner verfüge ich nur über eine Erwerbsunfähigkeitsrente und Wohngeld, wovon ich neben den 
Unterhaltsverpflichtungen für meine Tochter meinen gesamten Lebensunterhalt zu bestreiten habe, so dass 
ich auf die Entschädigung finanziell angewiesen bin

v.g.u. Geschlossen:












